
Macht und Getahr des modernen Staats

In der Entwicklung des modernen Staats 1St der Machtzuwachs des Staatsapparats
augenfälligsten. Viele Gründe haben dazu geführt. Die arbeitsteilige Industriegesell-
schaft verlangt 1ın höherem Ma{(i ordnende Kräfte, die koordinieren un Zusammen-
arbeit ermöglıichen. Die Bevölkerungsdichte chafft Gemeinschaftsbedürfnisse verschie-
denster ATt. die den einzelnen, die Famiılie un die gesellschaftlichen Gruppen über-
tordern; LLUTE der Staat annn 1mM etzten ıhre Erfüllung gewährleisten. Die pluralistische
Gesellschaft MIiIt iıhren oft auseinanderstrebenden Kräften braucht 1n bisher unbekann-
te  =) Ausmaß die Ausgleichstunktion des Staats. Die Grundrechte, ursprünglıch Schutz-
rechte gegenüber dem Stadat, die seine Macht begrenzten und den Bürgern einen funda-
mentalenNsıcherten, bedürfen heute selbst der planmäßigen gesellschaft-
lichen Organısatıon un Institutionalisierung. Weithin mMu der Staat aktıv 1mM Sınn
einer „gelstigen Daseinsvorsorge“ eingreifen und die Voraussetzungen schaffen, damıt
der einzelne die Möglichkeiten hat, seine Grundrechte wahrzunehmen.
Diese Entwicklungen haben auch die Ansprüche der Bürger un der ganzcen Gesell-

schaft gegenüber dem Staat 1Ns ftast Ungemessene gestelgert. Das Freiheitsstreben des
heutigen Menschen geht nıcht 1n Rıchtung einer Entstaatlichung, eiıner Ausgrenzung VO  w

„Freiräumen“. Es belastet den Staat mıit Aufgaben un Oordert Teijlhabe
staatlıchen Leistungen. Wıe scehr schließlich die Umweltproblematik un die Verknap-
PUNs der Ressourcen den Staat ZU Handeln zwıngen un: ıhm dadurch LECUC Macht
geben, liegt auf der and
Nımmt Ina  } die Fortschritte 1n Wissenschaft un Technik (vor allem Intormations-

und Computertechnik) hinzu, kann INa  } 1LLUT teststellen: Wohl noch nıe ın der (36=
schichte hatte der Staat viele und wirksame Möglichkeiten, das Leben der Gesell-
schaft, der Gruppen un der einzelnen Bürger estimmen.
Es 1St nıcht verwundern, da{fß der Staat diese Möglichkeiten nach Kräften wahr-

nımmt. Wıe 1n den absolutistischen Staaten früherer Jahrhunderte wiırd wieder, Jjetzt
in orm der „Gesellschaftspolitik“, die Art un: Weıse des Zusammenlebens der Men-
schen Gegenstand der Staatstätigkeit. Der Staat sichert nıcht mehr NUuUr Rechte, teilt
Lebenschancen un Lebensbedürfnisse Das Anspruchsdenken, dem siıch heute
gegenübersieht, hat nıcht zuletzt selbst ErZEUBT. Er reagıert nıcht mehr blof(ß aut For-
derungen der Gesellschaft un ihrer Gruppen, sondern weckt selbst nNneUeE Bedürftfnisse.
Der Bürger begegnet diesem Staat nıcht 1n eıner VO freier Zustimmung getragenen
Wertbeziehung, sondern weıthin nur noch als Empfänger VO  ' Dienstleistungen. Die
Funktion des klassıschen, liıberalen Rechtsstaats beschränkte sich überwiegend autf das
Schlichten, Ordnen, Sichern. Heute handelt der Staat selbst. Er greift 1n nahezu sSamt-
ıche gesellschaftliche Bereiche aktiv e1n.
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Macht un Gefahr des modernen Staats

Dieser Stärke des Staats un: se1ines Machtapparats, diesem ungeheuren Wachstum
seiner Wirkungsmöglichkeiten entspricht aber keine ebensolche Stäiärke 1m Normatıven.
In unserer pluralistischen Gesellschaft versteht sich der Staat nıcht mehr als Garant
sittlicher Normen. Er kann siıch nıcht mehr als solchen verstehen, weıl der Bereich SC-
meiınsam akzeptierter Grundüberzeugungen exXxtrem klein geworden, wWenNnn nıcht völlig
geschwunden ISt. Dennoch handelt C Ja mu{(ß handeln, WEeEeNN das Gemeinwesen nıcht
auseinanderbrechen soll ragt 3863  } nach Begründungen, Sal nach werthatten Zielset-
ZUNSCH, OFrt INa  ; melst ıne pragmatische Antwort: Es gehe lediglich darum, 1in der
Gesellschaft bereits vollzogene Änderungen auch 1ın der Gesetzgebung nachzuvollziehen.
In Wirklichkeit 1st aber jedes staatliche Handeln, WwW1€e menschliches Handeln überhaupt,
VO  - Normen geleitet. Wenn Normen sıch 1Ur auf einen Ausschnitt der Wirklichkeit be-
zıehen und diesen absolut SETZCN, gehören s1e 1n den Bereich der Ideologien, des inter-
essengeleiteten, gruppenspezifischen Tuns. Das 1St deswegen gefährlich, weil mafß-
gebende Gruppen un Parteıen die Gesellschaft verändern, s1e aut ıhre Ziele hın
gestalten un umorijentieren wollen. ber das Biıld des Menschen und der Gesellschaft,
das diesen 7Zielen zugrunde lıegt, yründet nıcht 1n einer allen Bürgern gemeinsamen
Weltanschauung. Es 1St vielmehr i1ne Gruppenideologıie, die MI1t dem unvergleichlichen
Machtapparat des modernen Staats allen aufgezwungen werden soll
Der pluralistischen Gesellschaft; 1n der WIr leben, entspräche VO  = iıhrer geistigen

Grundverfassung her der liberale Rechtsstaat, der NUur den Rahmen des Zusammen-
lebens ordnet un sıchert, die konkrete Ausgestaltung hingegen den einzelnen un den
freien Gruppen überläßt. In der Theorie versteht sıch der Staat auch heute noch 1n die-
Sser Weıse. ber 1n der Praxıs 1St die Theorie längst ausgehöhlt. Dıie Macht des Staats-

un: die ıhr entgegenkommenden Ansprüche der Burger sınd verlockend.
Solchen Versuchungen ZUr: Ausnützung der Macht für die eigene, gruppenspezifische
Ideologıe können NUuUr Politiker und Parteıen wiıderstehen, die nıcht die Absicht haben,
die Gesellschaft nach ihren Zielsetzungen verändern, un die nıcht ıhr eıgenes Kon-
ZCDL als unumstößliche, keinen Widerspruch duldende Heilslehre betrachten. Sonst 1St
der Weg einem formal noch demokratischen, 1ın der Praxıs aber autorıtäiären Staat
unausweichlich. Wolfgang Seibel SJ
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